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D.A.S. Rechtsschutz:  
Neues Wohnrecht seit   
1. Oktober 2006! 

Investitionskostenersatz („Investitionsablöse“).  
Ein ewiger Streitpunkt ist jetzt endlich geklärt: 
Der Vermieter muss die Investitionen des Mieters, die 
dieser für den Austausch einer defekt gewordenen 
Heiztherme oder eines Warmwasserboilers tätigen 
musste, bei dessen Auszug ersetzen. Der Anspruch des 
Mieters erlischt – anders als bisher – auch dann nicht 
mehr, wenn der Mieter z.B. vergisst, entsprechende 
Rechnungen vorzulegen. Der Vermieter muss dem 
Mieter vielmehr die Möglichkeit geben, Fehlendes 
nachzureichen. 

Neues im Wohnungseigentumsrecht: 
Klarstellung: 
Die sogenannten Kfz-Stapelparkmöglichkeiten (Park-
wippen, Stapelparker) sind wohnungs eigen tums taug -
lich.  

Nachträgliche abweichende Nutzwertfestsetzung: 
Eine solche ist jetzt möglich, wenn alle Wohnungs-
eigentümer der Erstellung eines neuen Nutzwertgut-
achtens zustimmen. Damit ersparen sich die Betroffe-
nen den Weg zum Gericht oder zur Schlichtungsstelle.  

Eigentümerpartnerschaft: 
Die seit 2002 bestehende Möglichkeit einer Eigentü-
merpartnerschaft (zwei beliebige Personen besitzen ge-
meinsam einen Wohnungseigentumsanteil) hat im To-
desfall eines Partners zu Problemen geführt. Eine ver-
einfachte Aufteilung des Mindestanteils im Todesfall 
schafft jetzt Abhilfe. Weiters kann der Erblasser in sei-
nem Testament anordnen, dass der überlebende Part-
ner keinen „Übernahms preis“ an die erbberechtigten 
Personen zahlen muss. Das war früher nur durch Ver-
trag möglich.  

Wenngleich die Wohnrechtsnovelle die eine oder andere 
Klarstellung gebracht hat, so steht doch auch fest, dass 
es gerade zwischen Vermieter und Mieter auch weiter-
hin Stoff für – auch gerichtliche – Auseinandersetzun-
gen gibt.

Ursprünglich bereits für 2005 geplant, hat der National-
rat die Wohnrechtsnovelle nun doch in diesem Sommer 
beschlossen. Hier ein Auszug:  

Änderungen im Mietrecht: 
Erweiterte Erhaltungspflichten des Vermieters: 
Er muss Mängel am Gebäude oder in der Wohnung be-
seitigen, durch die eine gesundheitliche Gefährdung des 
Mieters droht (z.B. großflächiger Schimmel, Asbest, 
ungeerdete Elektroinstallationen usw.). Dies gilt dann 
nicht, wenn dem Mieter Maßnahmen zur Abwendung 
dieser Gesundheitsgefahr zumutbar sind (z.B. Wasser-
Rinnen-Lassen bei Bleirohren, Änderung der Lüftungs-
gewohnheiten bei geringfügiger Schimmelbildung). 

Härtere Zeiten für Mieter: 
Sie trifft neuerdings eine Rügepflicht bei bestimmten 
schweren Mängeln. Dazu zählen solche, die die Woh-
nung unbrauchbar machen oder nicht (mehr) zeitge-
mäße Standards, die zu einer Kategorieabstufung füh-
ren können (z.B. Bad- und  Sanitäranlagen). Dem Ver-
mieter wird dadurch die  einmalige Möglichkeit zur 
Verbesserung (Frist: Drei Monate) gegeben. Apropos: 
Will der Mieter die Höhe des Mietzinses überprüfen 
lassen, so muss er dies jetzt bei unbefristeten Mietver-
trägen innerhalb von drei Jahren ab dem Erhöhungs-
begehren des Vermieters geltend machen. 

Stillschweigende Verlängerung von  
befristeten Mietverträgen: 
Begehrte der Vermieter nicht rechtzeitig Räumung, so 
ging bisher der Mietvertrag nach Ablauf der Drei-Jah-
resfrist automatisch in einen unbefristeten über. Jetzt 
sieht die Novelle eine einmalige Verlängerung der Be-
fristung auf weitere drei Jahre vor.  

Kündigung des Mietvertrages: 
Bisher konnten beide Seiten nur gerichtlich kündigen (der 
Vermieter nur aus wichtigem Grund), jetzt genügt für die 
Kündigung des Mieters eine bloße schriftliche Mitteilung 
an den Vermieter. 

Von Mag. Gabriele Burda, D.A.S. Rechtsschutz 

Die wichtigsten Neuerungen! 

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel (PDF 1.3), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften. Weitere Informationen: www.konradin-druck.de
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 228.2 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 4 /QFactor 0.15 /Columns 490 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Rows 730 /ColorTransform 1 /VSamples [ 1 1 1 1 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 600 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Nein
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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